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Zweite Satzung zur Änderung der Studienordnung  
für den Weiterbildenden Masterstudiengang  

„Zahnärztliche Funktionsanalyse und -therapie mit Computerunterstützung“ 
an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

 
vom 25.06.2007 

 
 
Aufgrund von § 2 Abs.1 i. V. m. §§ 31 und 39 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG 
M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), erlässt die Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald folgende Satzung: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Studienordnung für den Weiterbildenden Masterstudiengang „Zahnärztliche 
Funktionsanalyse und -therapie mit Computerunterstützung“ vom 10.11.2004, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 08.02.2006, wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 3 angefügt: 
„Bei entsprechender Nachfrage kann der Studiengang auch als Vollzeitstudiengang 
angeboten werden. In diesem Fall dauert die Regelstudienzeit für das 
Masterprogramm 1 Jahr und 2 Wochen, für das Diploma-Zertifikat sechs Monate.“ 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Studienkommission des Senats vom 2. Mai 
2007 und 6. Juni 2007, der mit Beschluss des Senats vom 3. Mai 2006 gemäß §§ 81 
Abs. 7 LHG und 20 Abs. 1 Satz 2 Grundordnung die Befugnis zur Beschlussfassung 
verliehen wurde. 
 
Greifswald, den 25.06.2007 
 
 
 

Der Rektor 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Universitätsprofessor Prof. Dr. rer. nat. Rainer Westermann 

 

Veröffentlichungsvermerk: Hochschulöffentlich bekannt gemacht am 13.07.2007 

                                                 
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511 


